
 

 
 

Erbrechtliche Beratung 
 
 

Vermittlung bei Erbauseinandersetzungen 
 
 

vor und nach dem Todesfall 
 

              
 
 

Was ist wenn ... 
 
Unser Leben ist endlich. Diese unumstößliche Wahrheit ist jedem Menschen bewusst, 
gleichwohl fällt es den meisten Menschen schwer, sich beizeiten mit dem Thema Tod 
auseinander zu setzen und Regelungen zur Hinterlassenschaft zu treffen. 
 
Gerade für die Hinterbliebenen ist es oft schwierig, den Wünschen und Bedürfnissen 
eines Verstorbenen gerecht zu werden, wenn der Verstorbene selbst hierzu keine 
Anhaltspunkte oder Vorgaben zu Lebzeiten getroffen hat. Auch stellt sich regelmäßig 
die Frage, wie die Hinterlassenschaft des Verstorbenen (hier wird von dem so 
genannten Nachlass gesprochen) am Ende eines Lebens zu verteilen bzw. wie mit ihr 
umzugehen ist. 
 
Unausgesprochene Wünsche, fehlende Vorstellungen, z. B. zum Ablauf einer Trauer-
feier, zur Art der Bestattung, zur Aufteilung von ideellen und materiellen Werten 
führen in der Praxis dann nicht selten bei den Hinterbliebenen zu Unsicherheiten und 
Konflikten. Letztendlich ist bei fehlender Regelung für den Todesfall auch nicht 
sichergestellt, dass die Wünsche des Verstorbenen beachtet werden. 
 
Regelungen für den Fall des Todes helfen allen betroffenen Familienmitgliedern/ 
Bekannten, Freunden und anderen dritten Personen, mit der ohnehin durch den Tod 
bedingten veränderten Lebenssituation und den damit verbundenen Gefühlen 
umzugehen. Sie helfen finanzielle Absicherung zu gewährleisten, die Nachfolge eines 
Unternehmens zu sichern, ideelle und materielle Hinterlassenschaften eigenverant-
wortlich und bewusst zu verteilen. 



 

 
Regelungen im Todesfall, die durchdacht und eindeutig sind, helfen, Konflikte im 
Rahmen der Erbauseinandersetzung unter den Miterben und Vermächtnisnehmern 
und sonstigen - vielleicht nicht bedachten Dritten - zu vermeiden. 

 
Wir bieten Ihnen eine umfassende erbrechtliche Beratung vor und nach dem Todesfall 
an. Diese umfasst z. B. 
 
• testamentarische Gestaltungsformen 
• inhaltliche Erarbeitung und Ausformulierung von Erbverträgen 
• Rechtsauskünfte zur gesetzlichen Erbfolge 
• Pflichtteilsansprüche 
• Patientenverfügung  
• Vorsorgevollmacht 

 
Wesentlich in unserer Beratung ist die Bezugnahme auf Ihre ganz konkrete 
individuelle Lebenssituation und Berücksichtigung Ihrer Interessen. 

 
 
 
 
Neben der rechtlichen Beratung und Interessenartikulierung und -durchsetzung 
bieten wir auch die Vermittlung in erbrechtlichen Streitigkeiten an. 
 
Näheres zu einem Vermittlungsverfahren - auch Mediation genannt - entnehmen Sie 
bitte unserem Faltblatt „Mediation“, welches ebenfalls in unserer Kanzlei ausliegt. 

 
 
 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Rechtsanwältin Richard, Fachanwältin für  
Sozialrecht, Diplom-Sozialarbeiterin und Mediatorin. 


